
Vorlage

Bezirksregierung Arnsberg

Geschäftsstelle des Regionalrates

E-Mail: geschaeftsstelle.regionalrat@bezreg-arnsberg.nrw.de

Tel.: 02931 82-2341, 2324 od. 2306 Fax: 02931 82-46177

Regionalratssitzung am: 13.12.2007 Vorlage: 44/05/07

Vorberatung in: PK ... X SK ... VK ...

TOP 16: Fortschreibung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Arnsberg,

Teilabschnitt Oberbereich Siegen (Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis

Olpe)

- Beitrittsbeschluss

Berichterstatter/in: Abteilungsdirektorin Ewert

Bearbeiter/in: Regierungsbaudirektorin Krusat Regierungsamtsrätin Deisting

(federführend)

Beschlussvorschlag

1. Der Regionalrat nimmt den Genehmigungserlass des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand
und Energie des Landes NRW vom 20.11.1007 zur Kenntnis.

2. Den aufgeführten Maßgaben des Erlasses wird beigetreten.

3. Der Regionalrat nimmt die Ausklammerung des GIB "Ostheldener Höhe" in der Stadt Kreuztal
und der Gemeinde Wenden in Darstellung, textlichem Ziel (§8 Abs. 4) und Erläuterungen (S: 38,
Abs. 3 und 4) zur Kenntnis. Er nimmt ebenfalls Kenntnis von der damit zusammenhängenden
Ausklammerung der zeichnerischen Darstellung der zusätzlichen Anschlussstelle für die B 54 n
und der dargestellten L 714 sowie der entsprechenden Darstellungen in der Erläuterungskarte
14.
Der Regionalrat beauftragt die Bezirksplanungsbehörde mit einer erneuten Prüfung und
Alternativensuche durch die der ermittelte Gwerbeflächenbedarf an einem oder mehreren
Standorten gedeckt werden kann. Der bzw. die Standort(e) sollte(n) städtebaulich intergriert
liegen und möglichst konfliktarm im Hinblick auf andere Raumnutzungen sein. Auch die
Möglichkeiten, interkommunal mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten, sollten geprüft
werden.

4. Der Regionalrat nimmt die Anregung auf, über eine Regionalplanänderung die Anpassung der
Ziele und Grundsätze an § 24 a LEPro für den großflächigen Einzelhandel zu entwickeln und
beauftragt die Bezirksplanungsbehörde mit der zeitahen Umsetzung.

Begründung: 
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Der vorgenannte Regionalplan-Teilabschnitt ist am 14. Juni 2007 vom Regionalrat aufgestellt

worden. Mit Bericht vom 29. Juni 2007 hat die Bezirksplanungsbehörde die Genehmigung gem. §

20 Abs. 7 LPlG beantragt.

Die Genehmigung der Landesplanungsbehörde mit Erlass vom 20. November 2007 erfolgte mit

Ausklammerungen, Versagungen, Maßgaben und redaktionellen Hinweisen, die im Einzelnen

begründet wurden.

Eine Bekanntmachung dieser Genehmigung des Regionalplanes im Gesetz- und

Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen kann nur erfolgen, wenn durch den

Regionalrat den Maßgaben beigetreten wird.

Die Ausklammerung des GIB "Ostheldener Höhe" in der Stadt Kreuztal und der Gemeinde

Wenden in Darstellung, textlichem Ziel (§ 8 Abs. 4) und Erläuterungen (S. 38, Abs. 3 und 4) sowie

die damit zusammenhängende Ausklammerung der zeichnerischen Darstellung der zusätzlichen

Anschlussstelle für die B 54 n und der dargestellten L 714 und der entsprechenden Darstellungen

in der Erläuterungskarte 14 bedeuten, dass alle Möglichkeiten einer zügigen Suche und

Festlegung einer besser geeigneten Alternative offen gehalten werden.

Die Bezirksplanungsbehörde wird die durchzuführende Alternativensuche in enger Abstimmung

mit den fachlich tangierten Ministerien MUNLV, MBV und MWME sowie den Vertretern der

Region im Sinne einer besseren städtebaulichen Integration und verkehrlichen Anbindung - ggf.

eine Aufteilung dieses Gewerbeflächenbedarfs auf mehrere Standorte und /oder andere

kommunale Partnerschaften - zügig und konstruktiv zum Ergebnis zu führen.

Der Anregung, durch eine Regionalplan-Änderung Ziele und Grundsätze für den großflächigen

Einzelhandel zu entwickeln, die an die aktuelle Rechtslage angepasst sind, wird gefolgt. Die

Bezirksplanungsbehörde wird mit einer zeitnahen Umsetzung beauftragt.

Anlage:

Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes NRW vom

20.11.2007 -322-30.13.08-.

 

Anlagen:

Anlage
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Beschluss

Bezirksregierung Arnsberg

Geschäftsstelle des Regionalrates

E-Mail: geschaeftsstelle.regionalrat@bezreg-arnsberg.nrw.de

Tel.: 02931 82-2341, 2324 od. 2306 Fax: 02931 82-46177

Regionalratssitzung am: 13.12.2007 Vorlage: 44/05/07

Vorberatung in: PK ... X SK ... VK ...

TOP 16: Fortschreibung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Arnsberg,

Teilabschnitt Oberbereich Siegen (Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis

Olpe)

- Beitrittsbeschluss

Berichterstatter/in: Abteilungsdirektorin Ewert

Bearbeiter/in: Regierungsbaudirektorin Krusat-Barnickel Regierungsamtsrätin Deisting

(federführend)

Beschluss

1. Der Regionalrat nimmt den Genehmigungserlass des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand
und Energie des Landes NRW vom 20.11.2007 zur Kenntnis.

2. Den aufgeführten Maßgaben des Erlasses wird beigetreten.

3. Der Regionalrat nimmt die vorübergehende Ausklammerung der "Ostheldener Höhe" und die

Tatsache, dass durch die Landesplanungsbehörde noch Prüfungsaufträge an die

Bezirksregierung Arnsberg erteilt worden sind, zur Kenntnis. Er fordert die Bezirksregierung

Arnsberg auf, bis zur ersten Sitzung des Regionalrates Arnsberg im Jahr 2008 ihre

Prüfungsergebnisse vorzustellen.

4. Der Regionalrat nimmt die Anregung auf, über eine Regionalplanänderung die Anpassung der

Ziele und Grundsätze an § 24 a LEPro für den großflächigen Einzelhandel zu entwickeln und

beauftragt die Bezirksplanungsbehörde mit der zeitnahen Umsetzung.

Anlagen:

Anlage
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